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RS OGH 1952/6/13 2Ob321/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1952

Norm

ZPO §226 IIB2

ZPO §405

Rechtssatz

Wenn das Klagebegehren auf einen Bestandvertrag gestützt wird, kann das Gericht auch dann der Klage stattgeben,

wenn es zur Feststellung gelangt, daß überhaupt kein Bestandvertrag zwischen den Parteien zustande gekommen ist

und der Beklagte keinen Anspruch besitzt, in den Räumen zu verbleiben.
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